
 

Gesetzliche Änderungen bei der Zulassung zur 

Blutspende 

 

Die Bundesärztekammer (BÄK) hat im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut die „Richtlinie zur Ge-

winnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten“ novelliert. Neben diversen 

Aktualisierungen erforderten die neu geschaffenen gesetzlichen Rahmenbedingungen eine kurzfristige An-

passung, um auch künftig die Sicherheit der Spendewilligen sowie der Blutprodukte zu gewährleisten. 

Sexualverhalten 

Zukünftig ist eine spendewillige Person für vier Monate von der Spende zurückzustellen, die innerhalb der 

letzten vier Monate ein Sexualverhalten aufgewiesen hat, das ein deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für 

durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten birgt. Die sexuelle Orientierung und die Ge-

schlechtsidentität der spendewilligen Person oder ihrer Sexualpartnerinnen bzw. -partner spielen bei der 

Bewertung des Risikos keine Rolle mehr. Zum risikobehafteten Sexualverhalten gehören 

• Sexualverkehr mit insgesamt mehr als zwei Personen,  

• Sexualverkehr mit einer neuen Person, wenn dabei Analverkehr praktiziert wurde,  

• Sexarbeit und deren Inanspruchnahme 

• Sexualverkehr mit einer Person, die mit Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV infiziert ist oder die in ei-

nem Endemiegebiet/Hochprävalenzland für diese Viren lebt beziehungsweise von dort eingereist 

ist.  

Telemedizin 

Neu ist auch, dass telemedizinische Verfahren der Untersuchungen zur Spendetauglichkeit eingesetzt wer-

den können.  

Altersgrenze 

Darüber hinaus wurden die Regelungen bezüglich der Spenderimmunisierung zur Gewinnung von Hyper-

immunplasma in die Richtlinie eingegliedert. Den neuen gesetzlichen Vorgaben entsprechend sind die obe-

ren Altersgrenzen für Spendewillige entfallen. Bisher lag die Höchstaltersgrenze bei der Erstspende bei 

über 60 Jahren und für Wiederholungsspenden bei über 68 Jahren, wobei nach individueller ärztlicher Ent-

scheidung auch Ältere spenden konnten. Jetzt muss die Eignung bei über 60-Jährigen mindestens im Ab-

stand von fünf Jahren überprüft werden. Die Änderungen erfolgten im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-

Institut sowie unter Beteiligung des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts. 

Wir werden die neuen Regelungen schnellstmöglich, mit der gebotenen Sorgfalt umsetzen. 

Dies benötigt jedoch etwas Vorlaufzeit, da Fragebögen neu angelegt, sowie EDV-Systeme entspre-

chend der neuen, uns in konkreter Ausführung erst jetzt bekannten, Änderungen umgestellt und 

validiert werden müssen. Über alle weiteren Schritte werden Sie von den für Sie zuständigen Ge-

bietsreferentinnen und Gebietsreferenten entsprechend auf dem Laufenden gehalten. 

Bei sämtlichen, diesbezüglichen Fragen von Spenderinnen und Spendern verweisen Sie bitte an die 

Hotline des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD). Bei Presseanfragen bitten 

wir Sie, an die zuständige Pressestelle des BSD zu verweisen.  


